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Öffentliche Bekanntmachungen

 Kommunalwahl in Münster am 14.9.2025 –  
Einteilung des Wahlgebietes in Kommunal-
wahlbezirke

 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag am 23.2.2025

 Benachrichtigung über öffentliche Zustellun-
gen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW

Kommunalwahl in Münster am 14.9.2025 
– Einteilung des Wahlgebietes in Kommunal-
wahlbezirke

Gemäß § 6 des Gesetzes über die Kommunalwahlen 
im Lande Nordrhein-Westfalen gebe ich hiermit be-
kannt, dass der Wahlausschuss der Stadt Münster am 
14.1.2025 das Wahlgebiet für die Kommunalwahl 2025 
- wie bisher - in 33 Kommunalwahlbezirke eingeteilt 
hat.
Eine Kartendarstellung, aus der sich die festgelegten 
Grenzen der Kommunalwahlbezirke ergeben, ist on-
line unter https://www.stadt-muenster.de/wahlen/
kommunalwahl einsehbar.
Zusätzlich werden Kartendarstellungen bis zum 
28.2.2025 in den Infokästen des Stadthauses 1, Kle-
mensstraße 10, und der Bezirksverwaltungen Müns-
ter-Nord, -Ost, -Südost, -Hiltrup sowie -West ausge-
hängt. 
Vergrößert können die Festlegungen außerdem bis 
zum Wahltag im Amt für Bürger- und Ratsservice 
- Wahlamt -, Klemensstraße 10, Zimmer 3.035 und 
3.036, während der allgemeinen Öffnungszeiten des 
Stadthauses 1, eingesehen werden. 

Münster, den 21. Januar 2025
Der Oberbürgermeister
I.V.
Thomas Paal
Stadtdirektor und Wahlleiter

https://www.stadt-muenster.de/wahlen/kommunalwahl
https://www.stadt-muenster.de/wahlen/kommunalwahl
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Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum Deut-
schen Bundestag am 23.2.2025

1. Das Verzeichnis der wahlberechtigten Personen zur 
Bundestagswahl für die Stadt Münster (Wählerver-
zeichnis, § 17 Bundeswahlgesetz) wird in der Zeit 
vom 3. bis 7.2.2025 zwischen 8 und 18 Uhr (vom 
5. bis 7.2.2025 bereits ab 7 und bis 19 Uhr) im bar-
rierefreien Wahlbüro der Stadt Münster im Stadt-
haus 1, Stadthaussaal, Klemensstraße 10, 48143 
Münster (Eingang vom Platz des Westf. Friedens)
für wahlberechtigte Personen zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer/seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern eine/ein Wahlberechtigte/r die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-
vollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis 
zum 16. Tag vor der Wahl bei der Stadt Münster 
- Wahlamt - spätestens am 7.2.2025 (bis 19 Uhr 
auch im Wahlbüro der Stadt Münster) Einspruch 
einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
2.2.2025 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenach-
richtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/
er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahl-
recht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 
Wahlkreis 128 Münster

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises

oder
durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1.  eine/ein in das Wählerverzeichnis 

eingetragene/r Wahlberechtigte/r,
5.2.  eine/ein nicht in das Wählerverzeichnis 

eingetragene/r Wahlberechtigte/r,
a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/

sein Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 
Absatz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) 
(bis zum 2.2.2025) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Ab-
satz 1 BWO (bis zum 7.2.2025) versäumt hat,

b) wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 18 Absatz 1 BWO oder der Einspruchsfrist 
nach § 22 Absatz 1 BWO entstanden ist,

c) wenn ihr/sein Wahlrecht im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemein-
debehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeich-
nis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
21.2.2025, 15 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 
15 Uhr, gestellt werden.
Versichert eine/ein Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihr/ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihr/
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buch-
stabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltage, 15 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für eine/n andere/n stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass sie/er dazu berechtigt ist. Eine/ein 
Wahlberechtigte/r mit Behinderung kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält die/der Wahlberechtigte
 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 
Wahlbriefumschlag und

 - ein Merkblatt für die Briefwahl.
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Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unter-
lagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuwei-
sen.
Eine/ein Wahlberechtigte/r, die/der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe ihrer/seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer von der/dem Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der/des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss die/der Wählerin/Wähler 
den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unent-
geltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Münster, den 21. Januar 2025
Der Oberbürgermeister
I.V.
Thomas Paal
Stadtdirektor und Kreiswahlleiter
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW

Die nachfolgend aufgeführten Schriftstücke der Stadt 
Münster werden durch eine öffentliche Bekanntma-
chung zugestellt.
Bitte beachten Sie:
1. Mit dieser Benachrichtigung über eine öffentliche

Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

2. Das Schriftstück gilt als öffentlich zugestellt, wenn
seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen verstrichen sind.

3. Das Schriftstück kann eine Ladung zu einem Termin
enthalten. Das Versäumen dieses Termins kann
Rechtsnachteile zur Folge haben.

Sie oder ein/-e von Ihnen dazu Bevollmächtigte/-r 
10.2.2025  bei der Stadt Münster abholen beim Amt 
für Kommunikation, Stadthaus 1, 5. Etage, Zimmer 
5.051, Eingang Heinrich-Brüning-Straße. 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter:
Tel. 0251/4 92-1301

Ausweisdokumente:

Bitte bringen Sie unbedingt ein Ausweisdokument 
mit, wenn Sie den Ausdruck des Schriftstücks abholen. 
Sofern Sie als Bevollmächtigte/r erscheinen, benöti-
gen Sie Ihr eigenes Ausweisdokument; den Nachweis 
der Bevollmächtigung und ein Ausweisdokument des 
Zustelladressaten.
Ausweisdokumente deutsche Mitbürger/-innen: Perso-
nalausweis, Reisepass 
Ausweisdokumente ausländische Mitbürger/-innen: 
Nationalpass, internationaler Reiseausweis, Ausweiser-
satz
Ein Führerschein reicht nicht.

Name und letzte bekannte Anschrift des 
Zustellungsadressaten

Datum des 
Schriftstücks

Aktenzeichen des 
Schriftstücks

Art des 
Schriftstücks *

  

 

 

  
 

*  Enthält das Schriftstück eine Ladung zu einem Termin, kann das Versäumen dieses Termins Rechtsnachteile zur
Folge haben.

http://www.stadt-muenster.de/amtsblatt.html
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